
Beilage zum Interreg-Projektantrag 
 

„Grenzüberschreitender Tourismusverein Dreiländerregion Seelentium“ 
AB223 

 
 
 

Tätigkeitsdarstellung des projektspezifischen Personals 
 
Im Rahmen des Projektes AB223 ist die Anstellung einer Dienstnehmerin / eines Dienstnehmers im 
Ausmaß von 20 Wochenstunden vorgesehen. Deren / dessen Tätigkeit umfasst folgende Agenden: 
 

 Aufbau einer funktionierenden grenzüberschreitenden Tourismusstruktur unter Beachtung der 
Einhaltung eines gemeinsamen Corporate Designs für gemeinsame Maßnahmen, eines 
regelmäßigen und verlässlichen Informationsaustausches sowie der gemeinsamen Planung 
und Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen. 

 
 Koordination aller beteiligten Tourismusverbände und –organisationen in Bezug auf 

- gemeinsame grenzüberschreitende Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen 
- gemeinsame öffentliche Auftritte und Aussendungen 
- gemeinsame Nutzung von Werbemöglichkeiten, Web-Plattformen, Pressekontakten 
- gemeinsame Strategieentwicklung bei der Ausarbeitung touristischer Angebote 

 
 Begleitung und Kontrolle der Entwicklung eines gemeinsamen Corporate Designs für die 

grenzüberschreitende Tourismusregion 
 

 Erstellung eines gemeinsamen grenzüberschreitenden touristischen Angebotes durch 
- Erfassung bereits bestehender lokaler Angebote und Einbindung derselben in ein 

grenzüberschreitendes Gesamtangebot 
- Erarbeitung neuer grenzüberschreitender Angebote in enger Zusammenarbeit mit den 

jeweiligen Tourismusverbänden und –organisationen, die Mitglieder des Vereins sind 
- Abstimmung und gegebenenfalls Verknüpfung von Programmen und Projekten mit 

anderen angrenzenden Tourismusregionen, etwa im Bereich Rad-, Wander- und 
Pilgerwege 

- Überwachung der Einhaltung vereinbarter Schwerpunkte und Strategien in Bezug auf 
Themen, Barrierefreiheit, Nachhaltigkeit und Regionalität 

 
 Ideenfindung und Entwicklung gemeinsamer Kataloge, Themenbroschüren, Karten sowie 

Webinhalte unter Berücksichtigung des gemeinsamen Corporate Designs und 
grenzüberschreitender Inhalte sowie die Auftragsvergabe und Begleitung für die Produktion 
dieser Elemente 

 
 Vertretung des Vereins nach außen, insbesondere gegenüber der Medien, sofern diese 

Vertretung nicht im jeweiligen Anlassfall von der Obfrau / vom Obmann des Vereins 
wahrgenommen wird. Die Tätigkeit umfasst auch die regelmäßige Information von Medien und 
Gemeinden über den Fortschritt der Tätigkeiten des Vereins und der Erfolge der 
grenzüberschreitenden touristischen Entwicklung. 

 
Die Dienstnehmerin / der Dienstnehmer ist weisungsgebunden gegenüber dem Vereinsvorstand und 
hat die Vorgaben der jeweils gültigen Tourismusstrategieprogramme einzuhalten. Ebenso sind die 
Projektrichtlinien und –inhalte des Interreg-Projektes AB223 genauestens zu beachten und zu 
dokumentieren. Vereinbarungen und Verträge können ausnahmslos nur durch den Vereinsvorstand 
geschlossen werden. 
 
Für die Erfüllung der Aufgaben wird die Dienstnehmerin / der Dienstnehmer eng mit den einzelnen 
Tourismusverbänden und –organisationen, die Mitglieder des Vereins sind, zusammenarbeiten und 
nach Möglichkeit deren Personal- und Organisationsressourcen für die gemeinsame 
grenzüberschreitende Arbeit nutzen. 
 


